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Kurz informiert

▶▶ Aktuelle Gesetzgebung
Anhebung der Gerichtsvollziehergebühren um 10 Prozent gefordert

| Die Länder Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben am 26.3.21 im 
Bundesrat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gerichtsvoll-
zieherkostengesetzes eingebracht (BR-Drucksache 218/21). Hiernach  sollen 
die Gebühren für Gerichtsvollzieher linear um zehn Prozent erhöht 
 werden. |

Die letzte Gebührenerhöhung gab es im Jahr 2013. Seitdem seien die Kosten 
für den Bürobetrieb erheblich gestiegen. Auch zur Anpassung an die allge-
meine wirtschaftliche Entwicklung sei eine Anhebung der Gebührensätze  
erforderlich, begründen die beiden Länder ihren Vorschlag.

Vor Kurzem sind diverse Vergütungen für Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, 
Dolmetscher, Sachverständige und Schöffen erhöht worden. Die daraus  
resultierenden Mehrbelastungen für die öffentlichen Haushalte seien durch 
das Kostenrechtsänderungsgesetz 21 (BGBl. I 20, 3229) allerdings nur teilwei-
se kompensiert worden.

Leserservice: Sobald die Fachausschüsse ihre Beratungen abgeschlossen 
haben, kommt der Antrag wieder auf die Plenartagesordnung – dann zur  
Abstimmung darüber, ob der Bundesrat den Gesetzentwurf beim Deutschen 
Bundestag einbringen will. VE wird Sie hierüber auf dem Laufenden halten.
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▶▶ Kostenentscheidung
erledigungserklärung: Sofortiges Anerkenntnis schützt vor 
Vollstreckungsabwehrklage und Kosten

| Bei der Kostenentscheidung nach übereinstimmender Erledigungserklä-
rung kann sich ein Gläubiger durch sein sofortiges Anerkenntnis mit der 
Kostenfolge des § 93 ZPO vor einer überflüssigen Vollstreckungsabwehr-
klage schützen. Dieser Gedanke kann im Rahmen des billigen Ermessens 
zu berücksichtigen sein (OLG Saarbrücken 2.2.21, 5 W 55/20, Abruf-Nr. 
221626). |

§ 93 ZPO regelt die Kostentragung beim „sofortigen Anerkenntnis“ zulasten 
des Klägers. Dies ist als allgemeiner Grundsatz des Kostenrechts anerkann-
termaßen auch im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 91a ZPO zu 
berücksichtigen (BGH NJW-RR 06, 773; OLG Saarbrücken NJW-RR 17, 697). 

Beachten Sie | Maßgeblich ist insoweit, ob der Beklagte dem Kläger Anlass 
zur Klage gegeben oder ob der Kläger mutwillig Klage erhoben hat. Eine Par-
tei „veranlasst“ die Klageerhebung, wenn ihr Verhalten vor dem Prozess aus 
der Sicht des Klägers bei vernünftiger Betrachtung hinreichenden Anlass für 
die Annahme bietet, er werde ohne Inanspruchnahme der Gerichte nicht zu 
seinem Recht kommen.
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Unverschuldet überschuldet?

SSK hilft Ihnen, insolvente 
Mandanten zu schützen

Ob Unternehmer oder Privatperson, in Krisenzeiten geraten viele Menschen 
unver schuldet in die Zahlungsunfähigkeit. Rechtlicher Beistand ist dann 
existenziell. SSK Schuldnerschutz kompakt zeigt Ihnen, wie Sie alle verfügbaren 
Möglichkeiten ausschöpfen, um Ihre Mandanten vor bedrohlichen Forderungen 
zu bewahren und deren Unternehmen zu sichern. Sie erhalten praxiserprobte 
Arbeitshilfen und kompetente Antworten auf alle Fragen der Schuldnerberatung.

Unverschuldet überschuldet?

SSK hilft Ihnen, insolvente 
Mandanten zu schützen

Michael Bach
Chefredakteur

SR_Anzeige

SSK Schuldnerschutz 
kompakt
Kombi-Abo: Print, Online, Mobile
monatlich 17,20 € 
inklusive Versand und Umsatzsteuer

Digital-Abo: Online, Mobile
monatlich 14,75 € 
inklusive Umsatzsteuer

Kündigungsfrist
jederzeit zum Monatsende


